
G e n e r a l v o l l m a c h t  (bei Einzelpersonen / Einzelunternehmer) 
zur Vorlage beim LRA Garmisch-Partenkirchen – Zulassungsbehörde – 

Postanschrift:  82455 Garmisch-Partenkirchen, Postfach 15 63; Dienstgebäude:  82490 Farchant, Partenkirchner Str. 52 
 

Ich  

Name Titel, Vorname Geburtsdatum, Geburtsort 

Geburtsname Namenszusatz / Berufsbezeichnung / Firmenname Selbständig, wenn ja: Gewerbezweig, Beruf angeben 

Telefon Fax eMail 

bevollmächtige unter Mitgabe (Kopie)   des Personalausweises    des Reisepasses mit Meldebescheinigung 

   der Gewerbeanmeldung / Handelsregisterauszug (bei e. K.)  und einer 

   Befreiung vom Lastschrifteinzugsverfahren bzw. Großkundenbescheinigung 
folgende Personen bzw. Firmen: 

Name / Firma Vorname PLZ, Ort Straße, HausNr. 

 

 

 

 

weitere Bevollmächtige auf gesondertem Blatt 

auf die Adresse des      Geschäfts- / Betriebssitzes      Hauptwohnsitzes 

PLZ Geschäfts-/Betriebssitz // Hauptwohnsitz Straße, HausNr. 

mit der eVB-Nummer 

eVB-Nr. Verwendungszweck z. B. Selbstfahrervermietfahrzeug 

eVB-Nr. Verwendungszweck z. B. Selbstfahrervermietfahrzeug 

Fahrzeuge von mir und   meiner Kunden 
(Kundenvollmacht und Lastschriftmandat des Kunden erforderlich – unter www.lra-gap.de zum ausdrucken)  

  an- und umzumelden  

  sonstige Zulassungsvorgänge (z. B. Kurzzeitkennzeichen, Änderungen o. ä.) zu erledigen. 
Achtung: Bei Ersatzausstellung einer(s)ZB I, ZB II und Fahrzeugbriefes ist eine eidesstattliche Versicherung des 
FzHalters erforderlich. 

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, dass dem Bevollmächtigten meine kraftfahrzeugsteuerlichen Verhältnisse und 
vorhandene Gebührenrückstände beim Landratsamt Garmisch-Partenkirchen bekannt gegeben werden dürfen. Die 
Vollmacht umfasst auch die Entgegennahme einer Aufstellung der Rückstände. 

 

 
 
________________________________________ __________________________ 
Ort, Datum Unterschrift / Firmenstempel 

Änderungen, insbesondere bei den Bevollmächtigten sind im eigenen Interesse unverzüglich mitzuteilen. 
Streichungen von Bevollmächtigten können formlos erfolgen, zusätzliche sind schriftlich zu melden. 

Stand: 20.01.14 


